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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Verringerung der Verschmutzung durch Mikroplastik1

1. In der europäischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie wird ausgeführt, dass Mikroplastik 
zum schwerwiegenden Problem der Ansammlung von Abfällen im Meer beiträgt.

2. Mikroplastik kann unterschiedlicher Herkunft sein, einschließlich des Abbaus größerer 
Kunststoffmaterialien oder synthetischer Textilfasern sowie der Verwendung von 
Kunststoff-Mikropartikeln in Pflegeprodukten.

3. Aufgrund seiner geringen Größe gelangt es in Abwasserbehandlungsanlagen und wird in 
die Ozeane abgeleitet. Mikroplastik ist in den europäischen Meeren immer weiter 
verbreitet und stellt eine Gefahr für die Flora und Fauna des Meeres – einschließlich für 
als Nahrungsmittel in den Handel gebrachte Arten – durch Ingestion dar.

4. In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Januar 2014 zu einer 
europäischen Strategie für Kunststoffabfälle in der Umwelt wurde gefordert, Einweg-
Kunststofferzeugnisse, die nicht rezykliert werden können, wie beispielsweise Kunststoff-
Mikropartikel, schrittweise vom Markt zu nehmen oder ganz zu verbieten.

5. In den USA haben politische Initiativen auf kommunaler und staatlicher Ebene an 
Bedeutung gewonnen. Einige multinationale Unternehmen stellen zudem keine Kosmetika 
mehr her, die Kunststoff-Mikropartikel enthalten, wodurch die Durchführbarkeit dieser 
Maßnahmen unter Beweis gestellt wurde.

6. Die Kommission wird daher aufgefordert, im Einklang mit der Rolle der EU beim 
Umweltschutz das Problem von Kunststoff-Mikropartikeln in Pflegeprodukten anzugehen.

7. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


